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Agenda 

• Belehrung gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

• Lebensmittelhygiene am Stand 

• Strom- und Wasserversorgung 

• Preisgestaltung Speisen und Getränke 

• Bargeldlogistik 

• Brandschutz 

• Material-/Lebensmittelbeschaffung/ 
Zentraleinkauf/Selbsteinkauf 

• Sonstiges 

 

 



Belehrung gem. § 43 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Grundsätzliches 

• Personen die gewerbsmäßig Lebensmittel herstellen, 
behandeln oder in Verkehr bringen müssen vor 
Ausübung dieser Tätigkeit eine entsprechende 
Belehrung gem. § 43 des IfSG durch das 
Gesundheitsamt bekommen. 

• Bei Festen (wie unserem Stadtjubiläum) bei denen 
eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern nur 
kurzzeitig in diesem Bereich tätig werden, kann die 
Belehrung durch einen Multiplikator erfolgen der die 
Belehrung beim Gesundheitsamt erhalten hat.    

• Die Belehrung ist zu dokumentieren. 



Belehrung gem. § 43 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Lebensmittel bei denen sich Krankheitskeime besonders gut 
und schnell vermehren sind: 
 

• Fleisch, Geflügel und Erzeugnisse daraus 
• Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
• Fisch, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 
• Eiprodukte 
• Säuglings- und Kleinkindernahrung 
• Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 
• Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter 

Füllung oder Auflage 
• Feinkost-, Rohkost- Kartoffelsalate, Marinaden, 

Majonnaisen, andere emulgierte Soßen, Nahrungshefen    



Belehrung gem. § 43 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Erkrankungen die über Lebensmittel übertragen werden 
können, u.a. :  

• Typhus  

• Cholera 

• Ruhr 

• Salmonellose 

• andere infektiöse Gastroenteritiden 

• Virushepatitis Typ A u. E 

• Eiterereger (über infizierte Wunden oder 
Hautkrankheiten) 



Belehrung gem. § 43 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Keine Lebensmittel herstellen, behandeln oder in 
Verkehr bringen darf, wer 
 

• Akute infektiöse Gastroenteritis (plötzlich 
auftretender, ansteckender Durchfall) hat 

• Typhus oder Paratyphus 

• Virushepatitis A oder E (Leberentzündung) 

• Infizierte Wunden oder Hauterkrankungen hat, bei 
denen die Möglichkeit besteht, dass deren Erreger 
über Lebensmittel übertragen werden können  



Belehrung gem. § 43 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Wie können Sie zur Verhütung lebensmittelbedingter 
Infektionen beitragen? 
 

• Hände waschen !!! 
     mit Seife und fließendem Wasser,  
    danach Hände desinfizieren.  
     besonders vor Arbeitsantritt, nach Toilettenbesuch,  
        nach Müllentsorgung.  

• Husten oder niesen Sie nie auf Lebensmittel. 

• Decken Sie kleinere, saubere Wunden an Händen und 
Armen mit wasserundurchlässigem Pflaster ab . 



Lebensmittelhygiene am Stand 

Bitte unbedingt einhalten: 
 

• Händewaschgelegenheit muss an jedem Stand vorhanden 
sein (Wasser, Seife, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel) 

 

• Kühlgelegenheit (Kühlschrank/Kühlwagen) für Lebensmittel 
muss am Stand oder in unmittelbarer Nähe möglich sein 
 

• Für Verkaufsware z.B. Kuchen, Waffeln usw. muss ein 
Spuckschutz vorgesehen werden. Entweder 
Kunststoffspuckschutz einsetzen oder Waren so platzieren, 
das sie  nicht von Kunden erreicht werden (husten, niesen, 
berühren). 
 

• Alle Zubereitungsstätten von Lebensmitteln (Grill, Pfanne 
usw.) müssen überdacht sein  
 

Lebensmittelüberwachung des HSK hat Kontrolle vor Ort für  
24.08. bereits angekündigt!  

 



Lebensmittelhygiene und 
Infektionsschutz am Stand 

• Bei nächster Gruppenbesprechung bitte das gesamte    
     Standteam über die Vorgaben nach dem     
     Infektionsschutzgesetz und die Anforderungen der    
     Lebensmittelhygiene informieren. 

 
• Bedarf an Kühlschränken (soweit noch nicht erfolgt) und Bedarf     
     an Wasserbehältern mit Auslaufhahn bitte zeitnah anmelden 

 
• Weitere Fragen hierzu oder Bedarfsanmeldungen bitte  
     an Michael Hiemer (Tel. 400 114) oder m.hiemer@medebach.de  

 

  

  
 

mailto:m.hiemer@medebach.de


Strom- und Wasserversorgung 

 

 

 

Stromversorgung 
 
 

• Strombereitstellung von 8 Anschlusspunkten an verschiedenen 
Stellen im Festgelände 
 

• Nicht direkt hinter jedem Stand Strom möglich 
 Verlängerungskabel erforderlich z.B. Kabeltrommel 50m (bitte 

selbst organisieren und beschriften), 
 Kabel/Verlängerungen IP 44 sinnvoll, 
 Verlegung an Bordsteinkante günstig (ansonsten Stolpergefahr), 
 ggf. Kabelbrücken verwenden, wenn Verlegung über 

Hauptdurchgänge oder über Straße erforderlich  
 

 
 
 

 
  



Strom- und Wasserversorgung 

 

 

 

Stromversorgung 
 
 

• Alternativ Strom von Geschäft/Privathaushalt direkt beim Stand, 
insbesondere im Bereich der unteren Niederstraße (nach 
Einbahnstraße) erforderlich, da dort kein Anschlusspunkt von innogy. 
 

• Bitte unbedingt darauf achten:  
 An eine abgesicherte Steckdose (230 V, 16A) dürfen nicht mehr als 

max. 3500 W Verbrauch angeschlossen werden. 
 Stände mit Stromverbrauchern 1000 Watt und mehr (Friteusen, 

Waffeleisen, Kochplatten, Kaffeemaschinen, Wasserkocher usw.) 
sollten vor Anschluss klären ob an der genutzten Steckdose nicht 
noch weitere „hohe“ Stromverbraucher hängen.   

 

 
 
 

 
  



Strom- und Wasserversorgung 

 

 

 

Wasserversorgung  
 

• Wasseranschlusspunkte voraussichtlich im Bereich 
 

 Oberstraße Höhe Ev. Kirche 
 Oberstraße vor Marienapotheke 
 Oberstraße vor Rathaus 
 Marktplatz neben Gebäude Köster-Saure 
 Niederstraße Ecke Mauritiusstraße 
 Kirchstraße Ecke Marktstraße und 
 Österstraße Einmündung Schulstraße 
 

• Dort können Schläuche angeschlossen, bzw. Wasser gezapft werden 
 

 
 

 
  



Strom- und Wasserversorgung 

 

 

 

Wasserversorgung  
 

• Bei Festanschluss von Schläuchen, dürfen nur   
      trinkwassergeeignete Schläuche angeschlossen werden. 
 
• Zum Händewaschen können Wasserbehälter (20 l) 
      mit Zapfhahn, Glühweinbehälter o.ä. genutzt werden 
 
• Wasserbehälter (20 l) mit Zapfhahn können zentral  
      beschafft werden  
 
• Bedarfsanmeldung bitte bis spätestens Mitte Juli 
 
 
 

 
  



Preisgestaltung Speisen und Getränke 

 

 

 

• Einheitliche Getränkepreise       
– 0,3 Bier, Cola, Fanta = 2,50 € 
– 0,3 Wasser = 2 €  
– Flaschenbier 2,50 € 

 

• Gläsereinsatz und Pfand 
– Einsatz „Veltins“-Krüge 0,3 auch für Softgetränke 
– Pfand 1 € auf Krüge 

 

• Preisgestaltung Speisen liegt in Eigenverantwortung der 
jeweiligen Stände 
 

• Empfehlung: Preise für Speisen sollten so bemessen sein, 
dass etwa das doppelte der Einkaufskosten als 
Verkaufspreis erzielt wird  

 
 



 
 

Standort: Rathaus Medebach 

Verantwortlich: Thomas Hoffmeister mit Team 

 

Ziel: nachvollziehbare Abrechnung jedes einzelnen Standes 
(über Standnummer und Name) 

 

Bargeldver- und entsorgung mit Hilfe selbstklebender 
Beutel, die jeweils zu Beginn zur Verfügung gestellt werden. 
 

Bargeldversorgung / Zentralkasse 



 
 
Bargeldversorgung / Zentralkasse 



 
 
Bargeldversorgung / Zentralkasse 



 
 

Die Preispolitik sollte möglichst wie folgt aussehen: 

 

volle EUR-Beträge bzw. in 0,50 € Schritten 

 

Sollte dieses nicht möglich sein, bitte Preise im Vorfeld 
noch mitteilen, damit entsprechendes Wechselgeld 
besorgt werden kann. 

Bargeldversorgung / Zentralkasse 



 
 

Wechselgeld-/Kleingeldausgabe am Freitag 16:00 Uhr für 
Getränkestand Marktplatz 

 

Geldabholung durch Kassenteam gegen 20 Uhr / 22 Uhr 
und zum Abschluss 

 

Notfalltelefon:  0173-5255373 (Thomas Hoffmeister) 

   0171-1232614 (Michael Aufmhof) 
 

Bargeldversorgung / Zentralkasse 



 
 

Wechselgeld-/Kleingeldausgabe am Samstag zwischen 9:00 
und 10:00 Uhr für ALLE Wachhäuschen (Eintritt) und 
Verpflegungsstände, die in die Gemeinschaftskasse arbeiten. 

 

Ganztägiger Ansprechpartner im Rathaus bzw. auf Handy 
erreichbar. 

 

Abholung des Bargeldes in regelmäßigen Abständen durch 
Kassen-Team (mit Ausweis). Hierbei ebenfalls Tausch Scheine 
gegen Wechselgeld möglich. 

Ab 18:00 Uhr bitte nach Standschließung Abgabe des 
restlichen Geldes im Rathaus. 

 

 

  Bargeldversorgung / Zentralkasse 



 
 

Wechselgeld-/Kleingeldausgabe am Sonntag zwischen 10:00 
und 11:00 Uhr für ALLE Wachhäuschen (Eintritt) und 
Verpflegungsstände, die in die Gemeinschaftskasse arbeiten. 
 
Ganztägiger Ansprechpartner im Rathaus bzw. auf Handy 
erreichbar. 
 
Abholung des Bargeldes in regelmäßigen Abständen durch 
Kassen-Team (mit Ausweis). Hierbei ebenfalls Tausch Scheine 
gegen Wechselgeld möglich. 
Ab 18:00 Uhr bitte nach Standschließung Abgabe des 
restlichen Geldes im Rathaus. 
 
 
 

Bargeldversorgung / Zentralkasse 



 
 

 

Bitte eine Geldkassette/Kasse für die Stände 
mitbringen. 

 

Wer keine Kasse hat, bitte rechtzeitige Info.  

 
 

Bargeldversorgung / Zentralkasse 



Brandschutz 

 

 

 

•  Beim  Aufbau der Stände ist darauf zu achten, dass im Bereich der    
    Straßen eine Durchfahrtsbreite für Feuerwehr- und  
    Rettungsfahrzeuge frei bleibt. 
 

•  Stände sind mit einem Sicherheitsabstand von 5 Metern zu  
    bestehenden Gebäuden anzuordnen. 
 

•  Hydranten sowie Verteil- und Schaltkästen der Energie und   
    Wasserversorgung sind einschließlich Ihrer Kennzeichnung 
    im Umkreis von 1 m freizuhalten. 
 

•   Stände mit Bratstellen und beim Betrieb von Fritteusen ist zur  
    Brandbekämpfung von Entstehungsbränden ein geeigneter   
    Feuerlöscher (mind. ein Feuerlöscher PG 6) in betriebs- 
    bereitem Zustand sichtbar und zugänglich vorzuhalten.  



Status 
Material/Lebensmittelbeschaffung 

 

 

 

•  Alle Versorgungsstände bitte (soweit noch nicht   
    geschehen) zeitnah Kontakt mit Christina bzw.     
    Daniel Kappelmann (Tel. 5699850) oder Johannes     
    Koert (Tel. 3480 oder 0173/6250862) aufnehmen um  
    Bedarfe an Lebensmitteln und Material abzustimmen 
 

•  Einsatz Holzbesteck (über Zentraleinkauf) möglich 
 

•  Einsatz Metallbestell nur wenn in Eigenregie         
    Beschaffung und Reinigung möglich ist 
 

•  Besetzung Versorgungscontainer/Kühlwagen              
    am Festwochenende vorgesehen: 
    Sa. und So. 09.00 – 10.00 Uhr und 18.00 – 19.00 Uhr 
 



Sonstiges 

• Alle Gruppen werden gebeten, sich Gedanken zu 
machen, wie der eigene Stand ansprechend 
geschmückt wird (z.B. mit Blumen o.ä.) 

• Letztes Treffen mit allen Ständen voraussichtlich 
am 12.08.2019 (bitte Termin schon mal 
vormerken) 

• Alle Stände erhalten eine Telefonliste mit allen 
wichtigen Rufnummern für den Stand 

• Präsentation wird im Nachgang an alle 
Versorgungsstände per Mail versandt und auf 
Homepage eingestellt 

 
 



Danke für Ihre/Eure Aufmerksamkeit! 


